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Verordnung über die IT-Governance der kantonalen Verwaltung
(IT-Governance-Verordnung, ITGV)

Vom 3. März 2026 (Stand 1. März 2026)

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt,

unter Verweis auf seine Erläuterungen Nr. P260163,

beschliesst:

1. Allgemeine Bestimmungen

§  1 Gegenstand
1 Diese Verordnung regelt die Steuerung der Informationstechnologie der kantonalen Verwaltung (IT-
Governance).

§  2 Geltungsbereich
1 Diese Verordnung gilt für die kantonale Verwaltung und weitere Organisationseinheiten, soweit die-
se IT-Leistungen der kantonalen Verwaltung beziehen.
2 Vorbehalten bleiben Spezialgesetzgebungen oder -regelungen.

2. IT-Dienste

§  3 Kategorisierung der IT-Anwendungen
1 Die IT-Anwendungen werden kategorisiert in:

a) IT-Basisdienste;
b) IT-Querschnittsdienste;
c) IT-Fachapplikationen.

2 Für die Kategorisierung ist die Konferenz für Informatik und Informationssicherheit (KIS) zuständig.

§  4 IT-Basisdienste und IT-Querschnittsdienste
1 IT-Basisdienste und IT-Querschnittsdienste werden von IT BS organisiert und betrieben.
2 Sie sind von den Departementen zu nutzen. Über Ausnahmen entscheidet die KIS.

§  5 IT-Fachapplikationen
1 IT-Fachapplikationen werden durch die Departemente organisiert und betrieben.
2 Über Ausnahmen entscheidet die KIS.

3. Organe und Aufgaben

3.1. Organe

§  6
1 Die folgenden Organe führen und steuern die Informatik der kantonalen Verwaltung strategisch:

a) Regierungsrat;
b) Regierungsdelegation Informatik (RRDel Informatik);
c) KIS;
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d) Geschäftsstelle Digitale Verwaltung (GDV).
2 Die folgenden Organe gewährleisten die operative Umsetzung der Informatik der kantonalen Verwal-
tung:

a) IT BS;
b) Informatikabteilungen der Departemente, Staatsanwaltschaft und Dienststellen;
c) Informatik der Gerichte.

3.2. Regierungsrat

§  7
1 Der Regierungsrat beschliesst die strategischen, organisatorischen und finanziellen Rahmenbedin-
gungen.

3.3. Regierungsdelegation Informatik

§  8
1 Die RRDel Informatik ist vorberatendes Gremium für die Berichterstattung der KIS zuhanden des 
Regierungsrats und berät die KIS bei deren Aufgaben.
2 Die KIS stellt ihre Protokolle der RRDel Informatik zu.

3.4. Konferenz für Informatik und Informationssicherheit

§  9
1 Die KIS ist das zentrale Steuerungsgremium der Informatik der kantonalen Verwaltung. Sie bildet  
die Koordinations- und Schnittstelle zwischen den strategischen und operativen Organen.
2 Der KIS obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

a) Steuerung der Informatik im Interesse der kantonalen Verwaltung, gemäss den Vorgaben 
und im Auftrag des Regierungsrates;

b) Berichterstattung zuhanden des Regierungsrats;
c) Organisation und Steuerung des IT- Projekt- und IT-Dienste-Portfolios und der Qualität 

der IT-Dienste;
d) Priorisierung der IT-Vorhaben nach Kosten-Nutzen-Kriterien als Teil  der Finanz- und 

Budgetplanung;
e) strategische Steuerung und Umsetzung der Informationssicherheit;
f) Abstimmung und Zusammenarbeit mit relevanten Anspruchsgruppen zu IT-Themen.

3 Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben kann die KIS Ausführungsbestimmungen erlassen.

§  10 Zusammensetzung und Wahl
1 Die KIS setzt sich zusammen aus:

a) einer vertretenden Person pro Departement;
b) einer vertretenden Person der Staatskanzlei;
c) der Leitung GDV;
d) der Leitung IT BS.

2 Die Gerichte können eine Person in die KIS delegieren.
3 Der Regierungsrat wählt die Mitglieder der KIS gemäss Abs. 1 lit. a - d und deren Vorsitz.
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§  11 Konstituierung
1 Die KIS ist ein Kollegialgremium und entscheidet im Interesse der gesamten kantonalen Verwaltung. 
Sie fällt ihre Entscheide nach Möglichkeit im Konsens. Wird kein Konsens erreicht, entscheidet der 
Vorsitz auf der Grundlage der geführten Diskussion. Der Vorsitz kann dazu Konsultativabstimmungen 
durchführen oder die RRDel Informatik zur Beratung beiziehen. Im Übrigen konstituiert sich die KIS 
selbst.
2 Sie kann externe Fachpersonen beiziehen und Fachausschüsse bilden.

§  12 Geschäftsstelle
1 Die KIS hat eine Geschäftsstelle.
2 Die Geschäftsstelle wird im Finanzdepartement geführt.

§  13 Vermittlung des Verkehrs zum Regierungsrat
1 Der Verkehr zwischen dem Regierungsrat und der KIS wird vom Finanzdepartement vermittelt.

3.5. Geschäftsstelle Digitale Verwaltung

§  14
1 Die GDV fördert die digitale Transformation in der kantonalen Verwaltung.
2 Sie organisiert das Digitalisierungsportfolio der kantonalen Verwaltung und priorisiert die Digitali-
sierungsvorhaben.

Schlussbestimmung

Diese Verordnung ist zu publizieren; sie tritt am 1. März 2026 in Kraft.
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Änderungstabelle - Nach Beschluss

Beschluss Inkrafttreten Element Änderung Fundstelle

03.03.2026 01.03.2026 Erlass Erstfassung KB 07.03.2026
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Änderungstabelle - Nach Artikel

Element Beschluss Inkrafttreten Änderung Fundstelle

Erlass 03.03.2026 01.03.2026 Erstfassung KB 07.03.2026
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